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Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 09000000055265

Leistungsbezeichnung I

Leistungsbezeichnung II Asylbewerber; Zuweisung und Umverteilung

Typisierung 2/3 - Bund: Regelung (2 oder 3), Land/Kommune:
Vollzug

Quellredaktion Bayern

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek unbestimmter Freigabestatus

Begriffe im Kontext

Leistungstyp

Leistungsgruppierung

Verrichtungskennung

SDG-Informationsbereich

Lagen Portalverbund

Einheitlicher
Ansprechpartner
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Fachlich freigegen durch Bayerisches Staatsministerium des Innern, für Sport
und Integration

Handlungsgrundlage https://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/BJNR
111260992.html#BJNR111260992BJNG000704311
https://www.gesetze-im-internet.de/asylvfg_1992/BJNR
111260992.html#BJNR111260992BJNG000704311
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Ba
yAsylAufnG/true
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Ba
yAsylAufnG/true
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Ba
yDVAsyl/true
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Ba
yDVAsyl/true

Teaser Die Regierungsaufnahmestelle ist zuständig für die
Aufnahme, Unterbringung, landesinterne Verteilung,
sowie Umverteilung der in den jeweiligen
Regierungsbezirk verteilten Asylbewerber und
sonstigen Leistungsberechtigten.

Volltext Werden Asylsuchende in Bayern von der Beauftragten
des Freistaates Bayern für die Aufnahme und
Verteilung ausländischer Flüchtlinge
(Landesbeauftragte) gemäß einem gesetzlich
festgelegten Schlüssel in den Regierungsbezirk verteilt,
obliegt es der Regierungsaufnahmestelle (RASt), diese
Personen entsprechend der verfügbaren Kapazitäten
einem Landkreis oder kreisfreien Gemeinde und einer
Unterkunft zuzuweisen.

Hierbei sollen die Asylbewerber vorrangig in
staatlichen Einrichtungen, so genannten
Gemeinschaftsunterkünften, untergebracht werden.
Stehen dort nicht genügend freie Kapazitäten zur
Verfügung, erfolgt die Unterbringung darüber hinaus in
den von den Landkreisen und kreisfreien Städten
betriebenen so genannten dezentralen Unterkünften.
Die Verteilung auf die Landkreise und kreisfreien
Gemeinden erfolgt nach einem gesetzlich festgelegten
Schlüssel. Den Verteilungsschlüssel finden Sie in § 3
der Asyldurchführungsverordnung (DVAsyl). Der
vorgegebene Schlüssel orientiert sich an den
Bevölkerungszahlen der Landkreise und kreisfreien

Heruntergeladen am
09000000055265 16.06.2025 2



Modul Sachverhalt

Städte, um eine möglichst gerechte Aufteilung zu
ermöglichen.

Bei der Verteilung und Zuweisung müssen
unterschiedliche Belange in Einklang gebracht werden.
So wird Rücksicht genommen auf das öffentliche
Interesse, vor allem Belange der öffentlichen Sicherheit
und Ordnung, aber auch auf die Interessen der
Asylsuchenden, etwa im Zuge der Familieneinheit. Die
Regierungsaufnahmestelle achtet dabei auf eine
sowohl humanitär angemessene, als auch
wirtschaftliche Unterbringung.

Auf Antrag des Asylsuchenden aus Gründen der
Familieneinheit bzw. sonstigen humanitären Gründen,
oder von Amts wegen aus Gründen des öffentlichen
Interesses kann ebenso eine sogenannte landesinterne
Umverteilung bzw. sogenannte Umzugsaufforderung
in einen anderen Regierungsbezirk, einen anderen
Landkreis oder lediglich in eine andere Unterkunft
innerhalb des gleichen Landkreises oder der gleichen
kreisfreien Gemeinde erfolgen. Die landesinterne
Umverteilung bzw. Umzugsaufforderung erfolgt in
Zusammenarbeit mit der zuständigen
Ausländerbehörde.

Umzugsaufforderungen innerhalb des Landkreises
oder der kreisfreien Gemeinde erlässt die RASt nur
dann, wenn der Ausländer zum Umzug in eine
Gemeinschaftsunterkunft oder aus einer
Gemeinschaftsunterkunft aufgefordert werden soll. In
allen anderen Fällen ergehen Umzugsaufforderungen
in der Zuständigkeit des Landkreises oder der
kreisfreien Gemeinde.

Besteht der Wunsch nach einer länderübergreifenden
Umverteilung in ein anderes Bundesland, oder von
einem anderen Bundesland nach Bayern, ist der
entsprechende Antrag zunächst der
Landesbeauftragten oder der jeweiligen
Ausländerbehörde zuzuleiten. Diese leitet
anschließend den Antrag an die zuständige Behörde
weiter.

Erforderliche Unterlagen
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Voraussetzungen

Kosten

Verfahrensablauf

Bearbeitungsdauer

Frist

weiterführende
Informationen

Hinweise

Rechtsbehelf

Kurztext

Ansprechpunkt

Zuständige Stelle

Formulare

Ursprungsportal BayernPortal, BayernPortal
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